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Ort
Gemarkung

Errio^t««?,VOn zwei Windkraftanlagen Enercon E-82, NH 98,3 m, Rotord. 82 
m, 2,0 MW
Illerich,
Illerich, Flur 1, Flurst, 10/4, Flur 13. Flurst. 13/3 und 19/3 sowie Flur 14 
Flurst. 1/6, 27 und 28

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes:

SSnnnld%S G®se^s zum Schute vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun­
reinigungen. Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz-
undS 19 Blmldhr <?V°m 2?-09rc°?2 1 S' 383°)in Verbindung mit § 4 Abs. 1 BImSchG
und § 19 BImSchG sowie den §§ 1 und 2 der Verordnung über genehmiqunasbedürftiae Anla-f nBÄSChV)-,VOmJ4 03 ;"7 <BGBI-1 S- 504> und ^ 16,%* 2 dss Anhang
4. BImSchV, jeweils in der zu Zeit geltenden Fassung, erteilen wir Ihnen

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung

98 V°^ 2Wei w‘ndkraftanlagen des Typs Enercon E-82, NH
13/3 • O T '3,der Gemarkun8 Illerich, Flur 1, Flurst. 10/4, Flur 13, Flurst.
13/3 und 19/3 sowie Flur 14, Flurst. 1/6, 27 und 28

nlÄd;a9eUhndnfh. Maß9al)e der beigefügten Unterlagen entsprechend dem ebenfalls 
beigefügten Verzeichnis Antrags- und Planunterlagen.

5T2Sfflm8rhÄ ^ Vorau,sf slzlj"9a" daa § 6 BImSchG ergeht die Genehmigung gemäß 
§ 12 BImSchG mit den nachfolgend aufgeführten Nebenbestimmungen:

Sprechzeiten

Montags bis Freitags 08.00 - 12.30
KFZ-Zuiassunossteue 07.30 - 12.30
zusätzlich Donnerstags 14.00 - 18.00
weitere Sprechzeiten nach Vereinbarung

Bankverbindungen 
Sparkasse Mittelmosel 
Eifel - Mosel - Hunsrück 
BLZ; 587 51230* Konto: 4606 
Posiciroamt Köln

BLZ; 370 100 50 • Konto: 93676-507
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I. Allgemeine Nebenbestimmungen
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nArhaih L18^-8’! 1 8l^|chG erlischt die Genehmigung, wenn die Anlage nicht in­
nerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides in Betrieb genommen wird.
Baubeginn und Inbetriebnahme der Anlage sind uns daher jeweils umgehend schriftlich an­
zuzeigen.

Oer Baubeginn der Windkraftanlagen ist folgenden Stellen mitzuteilen.

Kreisverwaltung Cochem-Zell, Immissionsschutzbehörde, Postfach 1320, 56803 Cochem

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord -Regionalstelle Gewerbeaufsicht- 
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Referat Luftverkehr, Gebäude 890 
55483 Hahn-Flughafen

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Referat 10214 
Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz

Die Mitteilungen müssen jeweils eine Woche vor Baubeginn bei diesen Stellen vorliegen.

* Wechsel des Betreibers bzw'. ein Verkauf der Windkraftanlage ist der Kreisverwaltunq 
Cochem-Zell anzuzeigen.

* °iff übeT das Fernüberwachungssystem aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind ein 
Jahr aufzubewahren und auf Verlangen der Kreisverwaltung vorzulegen. Die aufgezeichne- 
ten Daten müssen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden können. Es müssen
mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Leistung und Drehzahl er­
fasst werden.
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Immissions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Lärm:

2.

\ 1

' M?SnhJhi, 9 So9,6 d^r ^efntragten Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-82 mit der 
dip n 98,3 w iait l103'77 dB(A) zuzü9lich des zulässigen Toleranzbereichs für
die Serienstreuung und die Untersicherheit der Vermessung nicht überschreiten.

weisen9’Windkraftanlagen dürfen keine Ton- und Impulshaltigkeit gemäß TA Lärm 98 auf-

teUnwe te?end ge11artnferi maßgeblichen Immissionsorte darf der von den beantrag- 
RrnwndkKrftan a^en e'Jeugte Immissionsanteil an Geräuschen (Zusatzbelastung) unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Zuschläge die nachfolgenden Werte zur Nachteeit 
zwischen 22.00 Uhr 06.00 Uhr nicht überschreiten:

4.

5.

6.

IP A 
IPB

Waldhof
Suhrhof

Illerich
Hambuch

nachts: 37,9 dB(A) 
nachts: 36,2 dB(A)

fw!" U?d Bf urteilun9sgmndlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Lärm 98')mm!SSIOnSSChUtZ9eSetZ (Technische Anlegung zum Schutz gegen Lärm - TA

Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte darf unter Berücksichtigung 
änn^hw^^-der e[forderlichen Zuschläge die Gesamtbelastung folgende Immis- 
schreiterr^6'16 fUr Gerausche zur Nachtzeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht über-

IPA
IPB

Waldhof
Suhrhof

Illerich
Hambuch

nachts: 45,7 dB(A) 
nachts: 45,5 dB(A)

r!?Sh' U?d Bfudeilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA 
Lärm 98).

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert zur Nachtzeit um 
nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Durch eine von der nach Landesrecht zuständigen Behörde bekannt gegebenen Stelle 
(anerkannter Sachverständiger nach § 26 BImSchG) ist unmittelbar nach Inbetriebnahme 
der beantragten Windkraftanlagen anhand einer schalftechnischen Abnahmemessung die 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung der erforderlichen Zuschläge 
an den maßgeblichen Immissionsorten:

IP A 
IPB

Waldhof
Suhrhof

Illerich nachts: 45,7 dB(A)
Hambuch nachts; 45,5 dB(A)
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entsprechend der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm 98) nachzu- 
weisen. Als Sachverständiger kommt in diesem Fall nur ein Institut in Frage, das an der Er- 
steiiung der Schallimmissionsprognose nicht mitgearbeitet hat.

v°r Baubeginn ist eine nach § 26 BImSchG bekannt gegebene Stelle mit der nach Satz 1 
genannten Messung zu beauftragen. Eine Kopie der Auftragsbestätigung des Messinstituts 
st der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Kob­
lenz, zu übersenden.

Das Konzept der Messung ist mit v. g. Dienststelle abzustimmen.
Die Anwendung des Messbeschlags nach Ziffer 6.9 TA Lärm ist nicht zulässig.
Der Messbericht ist der v. g. Dienststelle unverzüglich zweifach vorzulegen.

I. Die Inbetriebnahme der Windkraftanlagen ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, mitzuteilen.

Schattenwurf

8. Die beantragten zwei WKA Enercon E^82 (Zusatzbelastung) mit der Nabenhöhe von 98,3 
m und einem Rotordurchmesser von 82 m sind mittels Schattenwürfabschalteinrichtung so 
zu betreiben, dass an dem Immissionsort

IP B Suhrhof, Hambuch

kein weiterer Beitrag zum Schattenwurf mehr durch die beantragten Windkraftanlagen ent- 
steht, weil durch die Vorbelastung bereits die zumutbare Beschattungsdauer ausgeschöpft 
wurde.

Hinweis:
Bei Einsatz einer Abschaltautomatik, die keine meteorologischen Parameter berücksich- 
tigt, ist die Beschattungsdauer auf die astronomisch mögliche Beschattungsdauer von 30 
Stunden innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten zu begrenzen. Wird eine Ab­
schaltautomatik eingesetzt, die meteorologische Parameter berücksichtigt (z. B.. Intensität 
des Sonnenlichts), ist die Beschattungsdauer auf die tatsächliche Beschattungsdauer von 
8 Stunden innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten zu begrenzen.

9. An den Immissionspunkten sind alle für die Programmierung der Abschalteinrichtungen er­
forderlichen Parameter exakt zu ermitteln. Bei der Programmierung der Abschalteinrich­
tungen der hinzukommenden Windkraftanlagen muss die Vorbelastung durch bestehende 
Windkraftanlagen berücksichtigt werden.

10. Die ermittelnden Daten zu Sonnenscheindauer, Abschalt- und Beschattungszeiträumen 
müssen von der Abschalteinheit für jeden Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls 
sind technische Störungen des Schattenwurfmoduls zu registrieren. Die registrierten Daten 
sind 3 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord. Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, in Klarschrift vorzulegen.

II. __ Lichtreflexionen durch die Rotoroberfläche sind zu vermeiden. Für die Rotorober­
fläche sollen mittelreflektierende Farben und matte Glanzgrade verwendet werden.
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Arbeitsschutz

12. Betriebseinrichtungen, die regelmäßig gewartet werden, müssen gut zugänglich sein. Hier- 
zu sind ausreichend bemessene Steigleitern, Ruhebühnen. Arbeitsbühnen und dergleichen 
vorzusehen, die mit Geländern bzw. Hand-, Zwischen- und Fußleisten ausgestattet sein 
müssen.

13. Arbeitsmittel sind mit Schutzeinrichtungen auszustatten, die den unbeabsichtigten Zugang 
zum Gefahrenbereich von beweglichen Teilen verhindern oder die die beweglichen Teile 
vor dem Erreichen des Gefahrenbereiches stillsetzen. Die Schutzeinrichtungen

• müssen stabil gebaut sein
• dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen
• dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können
• müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben
• dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig einschränken
• müssen die für den Einbau oder Austausch von Teilen sowie für die Wartungsarbeiten 

erforderlichen Eingriffe möglichst ohne Demontage der Schutzeinrichtungen zulassen, 
wobei der Zugang auf den für die Arbeit notwendigen Bereich beschränkt sein muss

14. Die Befehlseinrichtungen müssen so angeordnet und beschaffen sein oder gesichert wer­
den können, dass ein unbeabsichtigtes Betätigen verhindert ist.

15. Arbeitsmittel dürfen nur durch absichtliche Betätigung der hierfür vorgesehenen Befehlsein­
richtung in Gang gesetzt werden können. Dies gilt auch

* für das Wiederingangsetzen nach einem Stillstand, ungeachtet der Ursache für diesen 
Stillstand

• fürdie Steuerung einer wesentlichen Änderung des Betriebszustands (z. B. der Ge­
schwindigkeit, des Drucks usw.)

sofern dieses Wiederingangsetzen oder diese Änderung für die Beschäftigten nicht völlig 
gefahrlos erfolgen kann.

16. Bei Produktions-, Einstellungs- und Wartungsarbeiten am Arbeitsmittel müssen die Be­
schäftigten sicheren Zugang zu allen für die Durchführung dieser Arbeiten notwendigen 
Stellen haben. An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufenthalt möglich sein.

17. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten muss eine Sprechverbindung zwischen Gondel und 
Bodenstelle funktionsbereit sein. Des Weiteren müssen Einrichtungen vorhanden sein, mit 
denen im Gefahrenfall Hilfspersonen herbeigerufen werden können. Jede Begehung der 
Anlage sollte durch mindestens zwei Personen erfolgen.

18. Die Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen ist nur zulässig, wenn aufgrund der 
Eigenart der Arbeit der Schutz durch feste Einrichtungen (z. B. Umwehrungen) nicht mög­
lich ist. In diesem Fall sind ausreichend viele und geeignete Anschlagpunkte für das Sicher­
heitsgeschirr vorzusehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Arbeitnehmer zwischen den An­
schlagpunkten keine ungesicherten Wege zurücklegen.

19. Bei Absturzhöhen über 12 m ist die Gefahr des Absturzes von Personen durch ein Geländer 
von mindestens 1,10 m Höhe zu verhindern.
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20. Die Rettung von Beschäftigten ist sicherzustellen. Hierzu sind entsprechende Abseilvorrich- 
tungen mkl. erforderlichem Zubehör in der Windkraftanlage vorzuhalten.

21' ^U.v Ta» A®M imiRHneMer ®!triebssicherheitsverordnung sind Maschinen gemäß An- 
^9akTk A N-;.16 d!r Masch,nenrichtlinie. Sie dürfen erst betrieben werden, nachdem 

tTefrUfUn^dUrChweine ZU9elaSSene Überwachungsstelle nach § 14 Abs. 1 Be-
PrhnkrSA RAHiV!r0rdnUn9 durch|eführt wurde und in der Prüfbescheinigung sicherheits­

technische Bedenken gegen den Betrieb nicht erhoben werden. •

22’ SfZmtennFric+edÜrfti^e ^nla9en(hier: Aufeug-ZBefahranlage) und ihre Anlagenteile sind in 
RoWahe rfn Fu ^ wiederkehrend auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich des 
Betriebs durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen.

®tnr®lb®r dl® Prü/frist®n der Gesamtanlage und der Anlagenteile auf der Grundlage
die ZU ermitteln- Bei der Festlegung der Prüffristen dür-

ten die Hochstfristen nicht überschritten werden.

SpiiP^fSin? n?ch Überprüfung durch eine zugelassene Überwachungs- 
fp^! innlrha^ und Genehm|gungsdirektion Nord, Reglonalstelle Gewerbeaufsicht Kob- 
Daten mb fl Inbetriebnahme unter Beifügung anlagenspezifischer

23. Nach Errichtung der Anlage ist vom Hersteller eine Konformitätserklärun'g gemäß Maschi- 
nenr.chtl.nie (Richtlinie 98/37 EWG) für die Windkraftanlage als Ganzes auszustellen. Diese 
ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsbeschreibung in der Windkraftanlage zur 
Einsichtnahme aufzubewahren.

Hinweise

Der Bauherr hat aufgrund der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBl. I S. 1283) eine 
Vorankündigung zu erstatten, für Baustellen, bei denen

* d!e voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage beträgt und auf denen mehr 
als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder

* der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet.

Sie ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Koblenz, zu übermitteln.

Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten:

• Ort der Baustelle
• Name und Anschrift des Bauherrn
• Art des Bauvorhabens
• Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten
• Name und Anschrift des Koordinators
• voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten
• voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle
• Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf der 

Baustelle tätig werden
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Er hat weiterhin einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der Baustelle Be­
schäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden.

Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und

• eine Vorankündigung zu übermitteln ist, oder
• besonders gefährlichen Arbeiten ausgeführt werden.

ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden.

Besonders gefährliche Arbeiten sind u. a.:

• Arbeiten in Gruben oder Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder
• Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m

Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden, sehr 
giftigen, explosionsgefährlichen und hochentzündlichen Stoffen (z. B. Altlasten­
sanierung)

* Arbeiten mit einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen
* Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Eigengewicht

IIL Baurechtfiche Nebenbestimmungen

1. Vor Baubeginn sind folgende Baulasten einzutragen:

Vereinigungsbaulast:
Flur 1, Flurst. 10/4 und Flur 14, Flurst. 1/6 (WEA 185)
Flur 13. Flurst. 13/3, 19/3, Flur 14, Flurstück 1/6, 27 und 28 (WEA 186)

2. Abweichungsbeschluss:
Eine Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften des § 8 LBauO wird erteilt, sodass 
reduzierte Abstandsflächen von 0,25 x H eingehalten werden müssen.

3. Die von der Fa. Enercon herausgegebene gebundene Zusammenfassung der Prüfberichte 
• über eine Typenprüfung und der Gutachtlichen Stellungnahmen für eine Typenprüfung für

eine Windkraftanlage des Typs E-82, 97,1 m Fertigteilturm, Nabenhöhe 98,3 m, Rev. 0 sind 
Bestandteil der Genehmigung ebenso wie die darin enthaltenen Auflagen.

4. Der Bauaufsichtsbehörde ist ein Inbetriebnahmeprotokoll mit einer Bestätigung vorzulegen, 
dass die Auflagen in den gutachtlichen Stellungnahmen der genehmigten Typenprüfung er­
füllt sind und dass die installierten Anlagen mit der begutachteten und der der genehmigten
Typenprüfung zugrunde liegenden Windkraftanlage identisch ist (Konformitätsbescheini­
gung).

5. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesent- 
lichen anderen Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand 
zu erhalten. Ein Verlust seiner natürlichen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden.

6. Vor Gründungsbeginn sind die Baugrundeigenschaften am geplanten Standort des Bau­
vorhabens durch einen anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau gemäß der 
Landesverordnung SEGBauVO vom 17.09.2002 zu ermitteln und durch Vorlage eines
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Baugrundgutachtens und der Bescheinigung über den Baugrund sowie die Gründunq 
zu bestätigen.

7- Eine Bauüberwachung der Rotorblätter im Herstellerwerk ist durch einen unabhängigen 
Sachverständigen durchzuführen und durch eine Bescheinigung zu bestätigen. Diese Be­
scheinigung ist der unteren Bauaufsichtsbehörde unmittelbar nach Aufstellung der Anlagen 
vorzulegen.

S. Sobald mit Eisbildung. Schnee oder sonstigen Anhaftungen auf den Rotorblättem zu rech- 
nen ist, sind die WEA sofort stillzusetzen. Um dies sicherzustellen, ist die WEA mit einer 
technischen Einrichtung auszurüsten, durch die entweder die WEA bei Eisansatz stillgesetzt 
wird (Eisdetektor) oder durch die der Eisansatz verhindert wird (Rotorblattheizung). Die 
Funktionssicherheit des installierten Systems ist nachzuweisen durch die gutachterliche Stel­
lungnahme eines Sachverständigen Fußnote 2 zur Anlage 2.7/10 der Liste der technischen 
Baubestimmungen hach § 3 Abs. 3 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)..Bis zur 
Vorlage des geforderten Nächwöis&S ist der Betrieb der Windkraftanlage einzustellen, wenn 
di© Außentemperatur + 3 grad Celsius erreicht. Die Temperatur ist an windgeschützter Stelle 
in Nabenhöhe zu ermitteln.

Mit Vereisung der Rotorblätter ist insbesondere zu rechnen bei Eisregen, Glatteis, Rauhreif, 
Nebelfrost und Schneeregen in der direkten Umgebung der WEA. Außerdem ist sicherzu- 
stellen, dass von dem stillstehenden Rotor der Anlagen über Fahrwegen keine Gefahr für 
Fußgänger ausgeht. Dieses hat entweder durch eine automatische Stellung des Rotors bei 
Abschaltung parallel zum Weg oder durch Sperrung des Weges für Fußgänger zu erfolgen. 
Die Anlagen dürfen erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn durch eine Sichtkontrol- 
le sichergestellt ist, dass die Flächen der Rotorblätter frei von derartigen Anhaftungen sind.

9. Außerdem sind im Gefahrenbereich "Eiswurf Warnschilder aufzustellen, die Fußgänger und 
sonstige Verkehrsteilnehmer gut sichtbar auf die Gefahr aufmerksam machen.

10. Die WEA müssen mit einem Sicherheitssystem versehen sein, dass jederzeit einen sicheren 
Zustand der Anlage gewährleistet. Das Sicherheitssystem muss in der Lage sein,

- die Drehzahl des Rotors innerhalb des zulässigen Drehzahlbereichs zu halten,
bei Lastabwurf, Kurzschluss, Netzausfall oder bei Betriebsstörungen die Anlage in ei­
nem ungefährlichen Zustand zu halten und

- bei normalem Betrieb den Rotor in Ruhestellung (Parkstellung) zu bringen.

10. Das Sicherheitssystem muss darüber hinaus
- redundant ausgelegt sein und
- mit einem Erschütterungsfühler gekoppelt sein.

11. Es sind mindestens zwei voneinander unabhängige, automatisch ohne zeitliche Verzö­
gerung einsetzende Bremssysteme erforderlich. Jedes Bremssystem muss in der Lage sein, 
den Rotor auf eine unkritische Drehzahl abzubremsen.

12. In Zeitabständen von höchstens zwei Jahren sind die WEA folgender regelmäßigen Prüfung 
zu unterziehen:

Die Sicherheitseinrichtungen und die übertragungstechnischen Teile auf Funktions­
tüchtigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Berücksichtigung der gegenseitigen Beein­
flussung,
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Der Betreiber hat diese Prüfungen auf seine Kosten durch den Hersteller oder einen 
fachkundigen Wartungsdienst durchführen zu lassen.

13. Die Oberfläche der Rotorblätter ist in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jährlich
urch sachkundiges Personal zu kontrollieren und bei Beschädigungen umgehend wieder 

fachgerecht instandzusetzen. Die Wartungsangaben des Hersteller sind einzuhalten.

14. Alle 4 Jahre hat sich ein anerkannter Sachverständiger vom ordnungsgemäßen Zustand der 
Rotorbratterzu uberzeugen. Nach 12 Jahren verkürzt sich dieser Zeitraum auf 2 Jahre. Bei 
öraser Prüfung sind mindestens eine visuelle Kontrolle der Blattoberfläche sowie eine Über­
prüfung des Flanschbereiches und eine stichprobenartige Prüfung der Vorspannung der Be­
festigungsschrauben durchzuführen. Gegebenenfalls ist das Auftreten von Rissen und ande- 
renpeschadigungen oder Veränderungen der GFK-Struktur zu beurteilen und Reparatur­
maßnahmen festzulegen.

15 ■ Je5le WEA muss eine Vorrichtung zur Arretierung der beweglichen Teile haben, damit Über­
prüfungen sowie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gefahrlos durchgeführt werden

16. Nach Einstellung des Betriebes der WEA sind diese und die Trafostationen abzubrechen 
und zu entsorgen.

I7. Zur Sicherstellung dieser Rückbauverpflichtung ist bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell vor 
Baubeginn eine Sicherheitsleistung in Höhe von

120.000,- Euro je Anlage,
insgesamt 240.000,- Euro, in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft einer 
deutschen Großbank oder öffentlichen Sparkasse zu hinterlegen. In der Bürgschaft ist 
sicherzustellen, dass die bürgende Bank den Bürgschaftsbetrdg auf erstes Anfordern an 
die Kreisverwaltung Cbchem-Zell zahlt und auf die Einreden der Anrechnung, der Auf­
rechnung und der Vorausklage verzichtet (§§ 770, 771 BGB).

IV, Wasser- und abfallrechtliche Nebenbestimmungen
1. Trafos und andere elektrische Anlagen und Betriebsmittel, in denen sich flüssige was-

sergefahrdende Stoffe befinden, sind entsprechend Anlage 3 Nr. 3.2 VAwS zu errichten und 
zu betreiben.

2. Hydrauliksysteme und andere Anlagenteile mit Verwendung wassergefährdender Stoffe sind 
entsprechend Anlage 2 Nr. 2.5 VAwS zu errichten und zu betreiben.

3. Das Merkblatt "Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen ist an gut sichtbarer Stelle dauerhaft anzubringen.

4. Es ist eine Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan auf- 
zusteHen und einzuhalten. Die Betriebsanweisung kann auch in Betriebsanweisungen nach
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gnderen Rechtsvorschriften integriert werden; die wasserrechtlich bedeutsamen 
dann deutlich zu kennzeichnen. Teile sind

5. n^h ♦ f U ßetnebsstörungen sind unverzüglich der unteren Wasserbehörde, der

0der der Polizei 2U melden, sofern ausgetretene 
dringend h^0000 Gewasser’ eine Abwasseranlage oder in den Boden einzu-

6. Und Betriebsstörungen sind die betreffenden Anlagen unverzüglich au-
w U nei?m®n's°fem eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers nicht auf 

andere Weise verhindert oder unterbunden werden kann.

v- Naturschutzreqhtllche Nebenbestimmungen
^ lunaS2^^99nU?l^L!'?S?G,IV!?-derUndesv?ro^nun8tibB^i8Ausgleiohszah- 

lung vom 24.01 1990 und der Ersten Landesverordnung zur Änderung der Landesverord-
wTlui ^. l!^LSg Iil:h!fhl“'19 nac^ § 6 a Lpfl<3 07.06.1991 in Verbindung mit dem 
Weisungsschreiben des Ministeriums für Umwelt vom 03.02.1992; Az. 10212-88021-4 wird
LandsÄ^Ä^^^^^ Beeintrtchtigungen (insbesondere iss

r“rdri0,5äshenmJterVOn 2° m bis 100 m lst nach den «gegebenen Rahmensätzen 
zu tegen9 hSZah Un9 V°n Ins9esamt 511'29 EUR/Höhenmeterje Anlage zu Grunde

• Über 100 m bis 13,9 m ist nach den vorgegebenen Rahmensätzen eine
Ausgleichszahiung von insgesamt 1.022,58 EUR/Höhenmeter zu Grunde zu legen. Ge-
iinhßi w9enanoteTI w®lsun9sschreiben des Ministeriums für Umwelt ist jedoch ledig- 
Hcrs 1/10 des maßgebenden Regeisatzes zu erheben.

80 m (20 m - 100 m) x 511,29 € x 2 = 81.806,40 EUR

39 m (100 m - 139 m) x 1.022,58 €x 2= 79.701,24 EUR

161.567,64 EUR

16.156,76 EUR

16.156,76 EUR

/10

Ausgleichszahlung;

2.

Die WEA dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn dieser Betrag an die 
Landesoberkasse, Sparkasse Koblenz. Kontonr.; 72900, BLZ.: 57050120, unter Angabe 
des Kapitels 1402, Titels 28201 und der Dienststellennummer 2109 gezahlt worden ist.

Zu Zeiten des Kranichzuges im Frühjahr und Herbst sind bei kritischen Wettersituationen 
bzw. schlechten Zugbedingungen (z.B. Nebel, starker Regen, starker Gegenwind) die Anla­
gen für die Dauer einer Zugwelle (etwa ab Mittag bis in die frühen Morgenstunden des näch- 
sten Tages) abzuschalten und die Rotoren längs zur Zugrichtung auszurichten. Die dafür 
notwendigen Beobachtungen sind von einem Ornithologen zu koodinieren. Dieser holt bei 
zuggunstigerWettersituat'on in Deutschland und angrenzenden Ländern Informationen über 
den Loszug der Kraniche von den großen'Rastplätzen in Nordostdeutschland





- Seite n -

(Lac du Der) eh S Bpnh^ht Berl,nf50w'e Re9,on Brandenburg) und analog in Frankreich 
richtuna vnr ripm ^ Beobf ^ an den Hauptzugtagen ist von exponierter Stelle in Zug- 
denpSfor d Anlagenstandort vorzunehmen. Die Beobachtung ist in einer ausreichen- 
vnr IntT 2 vo?u,]ehmen' sodass gewährieistet ist, dass die FemQbervrachS^te 
richten kana 065 ZugtrUppS d,e Anlagen abschalten und die Rotoren in Zugrichtung aus-

3‘ rirhtnnnriof fi]0 ^ Waldf,äche und Waldfunktionen müssen auf das bei der Er-
trächtiminnpn^ ,F^^ra^ai^a9Sn^ni-m9^ng^C^e Maß beschränkt bleiben (Baubedingte Beein­
trächtigungen). Eine weitere Beeinträchtigung des Waldes und seiner Stabilität zur Ermöaii

umÄrt vom AnLopnh»?imhaßna hmen) f t'eidet daher grundsätzlich aus. Vielmehr muss 

OTOn wertien* daSS betnebsbedingte Beeinträchti-
funoriPrPte^.noH dc h f! Windenergieanlage ausgeschlossen sind. Bei der Präzisie- 
zu benVkJirhfin9 der f n.f ^ andorte sind außerdem forstwirtschaftliche Belange im Detail 
zu berücksichtigen und alle Planungen mir der Forstbehörde abzustimmen.

4‘ WaidhräL1onLWf dff sindM|ßnahmen zur Vorbeugung. Verhütung und Bekämfung von 
rilo Sschätzpn8 a1.p ?e Bratndgefahi;dung von Windenergieanlagen ist generell als ge- 
SanTophprS w- h 95 ,St df Gefahrenpotenzial in Waldgebieten höher als im Of-

insbesondere Im Wald mit Brandmeldeein- 
fahrtswpTp mSfl -k lnbau von Selbstloschanlagen wird daher empfohlen. Die Zu- 
zuSaeGpifmfm ganz-|ahr,9 fu/ dl® Feuerwehr erreichbar und befahrbar sein sowie eine 
zu den winrionr1 T V°n 1®t und eine Achslast von 101 tragen können. Die Zufahrten 
3 50 m TJben SprS” ° musHsen *n der Re9el eine lichte Breite und Höhe von jeweils 
nowLiS Bigentumer oder Betreiber von Windenergieanlagen sind verpflichtet alle
undGefähmnphw^harnSChefn Vo*ehrungenzutreffen, insbesondere betriebliche Alarm- 
sateSnen der G^Spn au^u.steller\und fortzuschreiben, die mit den Alarm- und Ein- 
ESn^tpIfirfl H D. und den anderen an der Gefahrenabwehr beteiligten Stellen im 
tpnpino ! h c Jlde Ranung muss Hinweise auf die Erreichbarkeit der nächst stationier- 
ten GeSSN ÄlT ".Höl?nr^p'«der einer vergleichbaren OrganisatkÄS 
auf bzw^nßp^pNr winH6 * Brandschutzordnung zu erstellen. Alle Firmen, die Arbeiten 
arbS.P,^ J w'ndenerg.eanlage durchführen, müssen in der Lage sein, bei Gefahr Mit-
anteien NlbtfainnfnrmItAn a9e f r0A^' sämtliche Anlagen sind gemäß dem Windenergie-

des "Arbeitskreises für Sicherheit in derWeTnTs^^Ä in einem Kataster. das relevante Daten wie
etc. enthärt, zu toSjSS ^ U™-Ko°rdinaten. Nabenhöhe. Rotordurch-messer

5- derScS,rnHSofhS ^hafeS der Bestandesstabilität sind mindestens 15 m Abstand zwischen 

oewähripktpn Höhe der Bäume und dem unteren Rotorblat-
pmntwon h h 1 N benh0hen unter 100 m sind daher im Wald grundsätzlich nicht zu 

eJneT ,maXimalen Höhenwachstum der Bäume von 40 m ausgehen
obtrkanieTeg; te PUnkt deS Rotorblattes mindestens 55 m über Gelnde-

6. FI^r'^0Frt?rstf?rk^iUfU49p!i,9''i^Jfüarnp'ri^e U?d Anbaufläcb®n auf Teilflächen der Grundstücke, 

und 28 mit einer Grölteno^nüng^Tni^ra

Ersataofforstung im Naturraum Moselei-

/
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7.

8.

Nach Abschluss der Bauarbeiters ist dem Forstamt Cochem die exakte Rodunosfläche nach
U^wf dl“n9s9enehmigungen-wenn die endgültig festgestell- 

te Rodungsbilanz von den beantragten Rodungsflächen divergiert- beim Forstamt Cochem
behäl‘SiCh VOr' nach si"9r ^Wen

gsflachen, zusätzliche flachengleiche Ersatzaufforstungen nachträglich zu fordern.

diS bjSzurHöhe von 20 m entstehen, sind gesondertauszuglei- 
chen D!e Kompensationsmaßnahmen sind im Fachbeitrag Naturschutz darzustellen Alter­
nativ kann auch ein Ersatzgeld gemäß § 10 Abs. 3 LNatSchG geleistet werden Die Höhe 
des Ersatzgeldes betragt 5.000,00 EUR pro Anlage und wäre vor Baubeginn unter Angabe
B* 0T/200LH^ST 5-5-4-5-1 -462900 auf das Konto: Kto-Nr.4606.
BLZ 587 512 30 bei der Sparkasse Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsrück zu überweisen.

VI. Luftverkehrsrechtliche Nebenbestimmungen
der Windkraftanlage erfordert eine Tages- und NachtkennzRinhmmn 

Di© Windkraftanlage ist als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen.

S,T9ine Ia9eSkennZ0e!Chnung für d'e Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Rotorblätter der 
Windkraftanlage we.ß/grau und im äußeren Bereich durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge (außen 
beginnend 6m orange/rot - 6m weiß/grau - 6m orange/rot) zu kennzeichnen. Hierfür sind die 

eSß (RAL 9016)- 9rauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035). achatgrau
l^Iri?rhnn^efrS°/Kn9e (?^L 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Um den 

n® wh 0 K°ntrast herzustellen, sind weiß mit orange und die Grautöne mit rot zu kombinie-
müssen ora^TÄem Pr0C d6r Ta9esleuchtfarben zulässig. Die äußersten Farbfelder

Am geplanten Standort können alternativ auch weiß blitzende Mittelleistungsfeuer mit einer mitt-
eren üchtstarke von 20 000 cd ±25% (Typ A gemäß ICAO Anhang 14. ßlnd 1 St 6 ?3 in

® u®1? 3--k h^?en Farbnng orange/rot am Mast (bei Gittermasten 6 m) begin- 
21?.? ranohouber Grund eingesetzt werden. Der Farbring am Mast und die weiß blit­

zenden Mlttelleistungsfeuer dürfen nicht durch den Rotor verdeckt werden.

Pie Nachtkennzeichnung soll aus Hmdemisfeuern an den Blattspitzen (Blattspitzenhindernisfeu- 
hL2Wh ’S 1o C? ,n Varb|hdMng, mit einem .Hindemisfeuer (10 cd) auf dem Maschinenhausdach 
b®2abe.n-|Bei dieser Ausführung der Nachtkennzeichnung muss durch Steuereinrichtungen si- 
chergesteHt werden, dass immer das höchste Blatt in einem Bereich ± 60° (bei 2-Blattrotoren ± 

i6n fressen beleuchtet ist. Bei Stillstand des Rotors bzw. Drehzahlen 
unterhalb 50% der medngsten Nenndrehzahl, sind alle Spitzen zu beleuchten.

Feue^W^ot^OO0^09 aitematiV genehmi9t worden durch Gefahrenfeuer (2000 cd) oder

Die Rotorblattspitze darf die weiß blitzenden Mittelleistungsfeuer (alternative Tageskennzeich- 
nung) und das Gefahrenfeuer um bis zu 50 m. das Feuer W, rot um bis zu 65 m überragen.
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Sie sindJewei|s (Tag bzw. Nacht) versetzt auf dem Maschinenhausdach - gegebenenfalls auf 
niSSf rUnor V ZU 'nst!lllfen und jeweils gleichzeitig (synchron blinken) zu betreiben. Das 
nhi? E®. '"f6? ,St erforderlich- damit die Feuer der Windkraflanlage während der Blink-

1n ? .nU=Ch 5n®n F^el des Rotors verdeckt werden. Für das Feuer, „W-rof ist die Takt- 
folge 1s hell-0,5 s dunkel-1s hell-1,5 s dunkel einzuhalten.

Hui t0 EinJ Und ^usschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf die altema-
«n 1 9 ^^e'chnung sind Dammerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 
150 Lux schalten, einzusetzen.

Bei Ausfall eines Feuers muss eine automatische Umschaltung auf ein Ersatzfeuer erfolgen.
fSS n u+nfer L!bensdauer LED)- deren Betriebsdauer zu erfassen ist. kann 

ÄnlSf3 ? U K Ye.'!zlahtet werden- D|e Leuchtmittel sind nach Erreichen des Punktes mit 5% 
Ausfaliwahrscheinhchkeit auszutauschen.

umschaltender Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz

Ms Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kapazität einer Ersatzstromversor- 
gung ist der Zeitraum zugrunde zu legen, den der Anlagenbetreiber benötigt, um eine 
Stromversorgung yvederherzustellen. Dieses muss im Genehmigungsverfahren durch 

en Anlagenbetreiber gegenüber der Genehmigungsbehörde nachgewiesen werden. Die 
Zeitdauer der Unterbrechung sollte 2 Minuten nicht überschreiten.

SoHten Kräne Zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Tageskennzeich- 
nung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen 
D|e in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hinder­
nishöhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.

Eine Reduzierung der Nennlichtstärke bei weiß blitzenden Mittelleistungsfeuem und/oder Gefah- 
renfeuem ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteo­
rologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestim-
™?f"dea Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luft­
fahrthindernissen zu erfolgen.

Ausfälle der Befeuerung, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM- Zentrale in 
rankfurt/Main unter der Rufnummer 069/786 629 bekannt zu geben. Ein Ausfall der Befeuerung 
t n max 14 Tagen instand zu setzen! Die erforderliche Veröffentlichung durch die NOTAM 

Zen ra! ist nur für diesen Zeitraum sichergestellt. Sollte der Ausfall in einem kürzeren Zeitraum
zu setzenSt ^ 9 8lche Stelle unbed!n9t wieder unter der genannten Telefonnummer in Kenntnis

Da die Windkraftanlage als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden muss, ist dem

Landesbetrieb Mobilität (LBM)
Referat Luftverkehr 
Gebäude 890 
55483 Hahn-Flughafen
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die Igchtzejtiqe Bekanntgabe des Baubeginns unter Angabe des Aktenzeichens V200-1903- 
(998) mit folgenden, endgültigen Veröffentlichungsdaten anzuzeigen:
1) Name des Standortes
2) Geogr. Standortkoordinaten (Grad, Min. und Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoid [Sessel, 
Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen])
3) Höhe der Bauwerksspitze jm ü. Grund]
4) Hohe der Bauwerksspitze [m ü. NN]
5) Art der Kennzeichnung (Beschreibung)

Des Weiteren ist dem LBM ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer anzugeben, 
der einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist.

Aufgrund der Nähe zum militärischen Flugplatz Büchel ist die Einhaltung der max. Bauhöhe 
durch eine Vermessung nachzuweisen.

VII. Straßenrechtliche Nebenbestimmungen
1. Es darf keine neue Zufahrt zur K 24 angelegt werden. Die verkehrliche Erschließung 

muss, wie vorgesehen unter Mitbenutzung des vorgenannten Wirtschaftsweges Nr. 1 zur 
K 24 bei ca. Station 1,425 als mittelbare Zufahrt erfolgen.

2. Die mittelbare Zufahrt über den Wirtschaftsweg ist in Abstimmung und nach Weisung der 
Straßenmeisterei Cochem (02671/ 98740) anzulegen. Dabei ist für die Bauphase der 
Windenergieanlagen die Zufahrt wie beantragt aufzuweiten und in Absprache mit der 
Straßenmeisterei, zumindest mit Schotter, standsicher zu befestigen. Verschmutzungen 
der Kreisstraße sind zu vermeiden. Mit Abschluss der Bauphase ist die Aufweitung der 
Zufahrt auf dem Nachbargrundstück zur Vermeidung ungeregelten Zufahrens rückzu­
bauen und einzugrünen, die Zufahrt über den Wirtschaftsweg auf einer Länge von mind.
10,00 m vom Fahrbahnrand der Kreisstraße mit einer Breite von 4,50 m zuzüglich der er­
forderlichen Fahrkurve von Lieferwagen ohne Mitbenutzung der Gegenspur der K 24 
herzusteilen und zur Vermeidung von Fahrbahnverschmutzungen bituminös zu befesti­
gen und dauerhaft nach den anerkannten Regeln der Technik in einem ordnungsgemä­
ßen Zustand zu erhalten.

3. Der K 24 sowie deren Entwässerungseinrichtung dürfen insbesondere über die Wirt­
schaftswegeanbindung keine Oberflächenwasser zugeführt werden. Der Bauherr hat 
durch den Einbau einer Rinne mit ordnungsgemäßer Ableitung, der Herstellung einer 
entsprechenden Quemeigung der Zufahrt oder ähnliche Maßnahmen sicher zu stellen, 
dass der K 24 keine Oberflächenwasser zugeführt werden.

4. Die Sichtdreiecke nach RAS-K-1 im Zufahrtsbereich sind in beide Richtungen der K 24 
bemessen 3,00 m ab der Hinterkante der Fahrbahn, auf einer Länge von je mind. .150 m 
dauerhaft, insbesondere von sichtbeeinträchtigendem Bewuchs, frei zu halten. Erforder­
lichenfalls ist störender Bewuchs zurückzuschneiden.

5. Die Änderung der mittelbaren Zufahrt (Wirtschaftsweg) zur freien Strecke der K 24 im 
Hinblick auf die mit der Errichtung der Windkfaftanlagen verbundene objektiv zulässige 
wesentlich vermehrte und andersartige Nutzung des Weges gilt gemäß § 43 Abs. 3 
i.V.m. § 41 Abs. 1 LStrG als Sondernutzung.

6. Die Änderung der Zufahrt wird gemäß § 43 Abs. 3 i.V.m. § 41 Abs. 2 LStrG widerruflich 
erlaubt. Ein Widerruf kommt insbesondere zum Zwecke der Änderung oder Verlegung
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Die Prüfung sämtlicher Antragsunterlagen hat ergeben, dass unter Beachtung der vorstehenden 
Nebenbestimmungen die Voraussetzungen des § 6 BImSchG erfüllt sind. Es ist sichergestellt, 
dass die Pflichten des Betreibers und die Anforderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit 
und den Betrieb der genehmigungsbedürftigen Anlagen erfüllt werden und andere öffentlich- 
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der 
Anlagen nicht entgegenstehen. Damit liegen die Voraussetzungen zur Erteilung der erforderli­
chen immissionsschutzrechlichen Genehmigung vor.

Die gemäß § 3 c Abs. 1, Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgte 
Vorprüfung hat ergeben, dass durch die Verwirklichung des Vorhabens keine erheblichen nach­
teiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Somit war eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich.

Die Zulässigkeit der Nebenbestimmungen ergibt sich aus § 12 BImSchG. Die Nebenbestim­
mungen sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig, um die Erfüllung der Genehmigungs­
voraussetzungen sicherzustellen.

Allgemeine Hinweise:

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach §13 
BImSchG nicht von ihr eingeschlossen werden.

Unabhängig von der in diesem Bescheid festgesetzten Frist erlischt die Genehmigung, wenn die 
Anlage während eines Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§18 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis 
aufgehoben wird (§ 18 Abs. 2 BImSchG).

Aufgrund §15 Abs. 1 BImSchG sind Sie verpflichtet, jede Änderung der Lage, der Beschaffen- 
heit oder des Betriebs der Anlage, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, einen Monat, 
bevor mit der Änderung begonnen werden soll, der SGD Nord, ReGA Trier, schriftlich an­
zuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgüter auswirken 
kann. In diesem Anzeigeverfahren wird geprüft, ob die Änderung einer Genehmigung bedarf. 
Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG beizufügen, soweit die­
se für die Prüfung erforderlich sein können

Sobald es beabsichtigt ist, den Betrieb der Anlage einzustellen, ist uns dies unter Angabe des 
Zeitpunktes der Einstellung unverzüglich anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen über die von 
Ihnen vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden 
Pflichten beizufügen (§ 15 Abs. 3 BImSchG).

Kostenfestsetzuna:

Für die Erteilung dieser Genehmigung werden aufgrund des Landesgebührengesetzes für 
Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVBI. S. 578) in Verbindung mit der Landesverord- 
nung über die Gebühren im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten -
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Besonderes Gebührenverzeichnis - vom 31.03.1993 (GVBI S 171 
geltenden Fassung, folgende Gebühren und Auslagen erhoben: ff.), jeweils in der zur Zeit

Immissionsschutzrechtliche Gebühr 
Gebühren und Auslagen für die Mitwirkung 
von Fachbehörden;

13.500.00 EUR

Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Koblenz

2.951,48 EUR

- Untere Bauaufsichtsbehörde 500,00 EUR
Untere Landespflegebehörde 168,80 Euro
Landwirtschaftskammer 23,00 Euro
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 
-Referat Luftverkehr- 

sonstige Auslagen:

150,00 Euro

Porto 3,08 EUR

Summe: 17.296,36 EUR

S? S1* § 13 Abs‘1 Ziffe.r 1 LGebG zur Zahlung dieser Gebühren und Auslagen ver­
pflichtet. Die Voraussetzungen für eine Gebührenfreiheit nach den §§ 7 und 8 LGebG liegen 
nicnt vor.

Bitte uberweisen Sie daher den Gesamtbetrag in Höhe von 17.296,36 EUR unter Angabe der 
Anordnungsnummer 900055500 und der Haushaltsstelle 5.0.1.0.1.431200 innerhalb der nächs­
ten vier Wochen auf eines der auf Seite 1 dieses Bescheides angegebenen Konten der Kreis- 
Kasse Cochem-Zell.

Die Berechnung der immissionsschutzrechtlichen Genehmrgungsgebühr erfolgt auf der Grund- 
tege der unter den Nrn. 4.1.1 ff. des Besonderen Gebührenverzeichnisses vorgegebenen Ge­
buhrenrahmen. Gemäß § 9 LGebG sind bei der Festsetzung der Gebühren auf der Grundlage 
von Rahmensatzen zu berücksichtigen
- der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaulwand, soweit Aulwendungen nicht als 

Auslagen gesondert berechnet werden, und
' ^Bedeutung der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amtshandlung für den 

Gebuhrenschuldner.
Zur Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens der Amtshand- 
ung für den Gebührenschuldner sollen nach einer Vorgabe des Ministeriums für Umwelt und 
Forsten grundsätzlich die Errichtungskosten für die beantragte Anlage zugrunde gelegt werden.

Im vorliegenden Fall ergibt sich danach eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungsgebühr 
in Hohe von 1.750,00 Euro plus 0,25 v.H. der um 500.000 Euro verringerten Errichtungskosten.

Gemäß §§ 6 und 7 des Besonderen Gebührenverzeichnisses sind außerdem die sonstigen Aus­
tagen sowie Auslagen und Gebühren für die Mitwirkung anderer Behörden zusätzlich zu erhe­
ben.
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Bezüglich der Kostenfestsetzung hat 
Abs. 2 Nr. 1 VwGO), so dass sich ein 
ches nicht ergibt.

ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung (§ 80 
Zahlungsaufschub durch die Einlegung eines Widerspru-

rcecniSDenelfsbeiehriinq:

wSTndnprwweSChe,dJaTJnnerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
ehern schriff^hdoHSi5rUCh|Ift 5ei d8K Kreisverwa,tung Cochem-Zell, Endertplatz 2 56812 Co- 
cnem, schnftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

wwSn?ihller EKnle9U.'S deS WidersPruchs W *> Widersprudisfrlst nur gewahrt, wenn der 
Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist

Mit freundlichen 
Im Auftrag ^

Thors




